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Lektion 1: Das Kaufvertragsrecht 
 
Im Idealfall geht der Käufer mit der gekauften Sache nach Hause 
und ist damit glücklich bis an sein Lebensende. In der Realität und 
vor allem auch in Klausuren ist es jedoch oft nicht so. Zu unter-
scheiden sind zwei typische Fallgruppen:  
 

• Unmöglichkeit 
Der Verkäufer und der Käufer haben einen Kaufvertrag ge-
schlossen; dem Verkäufer ist es jedoch gar nicht möglich, 
seine Pflicht aus § 433 I 1 zu erfüllen. Er ist also nicht in der 
Lage, die verkaufte Sache zu übergeben und das Eigen-
tum daran zu verschaffen. Daher kann der Käufer die 
Sache erst gar nicht „mit nach Hause nehmen“. 

 

• Mangelhaftigkeit 
Der Verkäufer verschafft dem Käufer entsprechend seiner 
Pflicht aus § 433 I 1 das Eigentum an der Sache und über-
gibt sie. Der Käufer kann die Sache also „mit nach Hause 
nehmen“. Doch schon nach kurzer Zeit zeigt sich, dass die 
Sache nicht richtig funktioniert und irgendwie mangelhaft 
ist. Beispiele: Die gekaufte Waschmaschine schleudert 
nicht, der gekaufte PKW verliert Öl, der gekaufte PC-
Monitor flimmert stark. 

 
Beide Fallgruppen sollen nun näher betrachtet werden. 
 
A. Die Unmöglichkeit 
Wenn der Verkäufer nicht (mehr) in der Lage ist, die gekaufte 
Sache zu übergeben und das Eigentum daran zu verschaffen, 
stellen sich meist zwei Fragen: Kann der Käufer vom Verkäufer 
weiterhin Übereignung der Sache gemäß § 433 I 1 verlangen? 
Und: Kann der Verkäufer weiterhin vom Käufer Kaufpreiszahlung 
gemäß § 433 II verlangen?  
 
Regelmäßig geht im Falle der Unmöglichkeit der Anspruch des 
Käufers auf Lieferung gemäß § 275 und der Anspruch des Ver-
käufers auf Zahlung gemäß § 326 I 1 unter. 
 
 



Beispiel 1: Verkäufer V schließt mit Käufer K einen Kaufvertrag über seinen 
gebrauchten VW-Golf für 9.000 Euro. Der Wagen wird aber noch nicht über-
eignet. V und K vereinbaren, dass V den Wagen am nächsten Tag zu K bringen 
soll. Auf der Fahrt zu K wird der Wagen bei einem Unfall dann völlig zerstört. 
Verantwortlich für den Unfall war allein Porschefahrer P. K verlangt von V 
Lieferung des Wagens. V verlangt von K Zahlung der 9.000 Euro. Zu Recht?  
 
I. K könnte gegen V einen Anspruch auf Lieferung des Golfs aus § 433 I 1 
haben.  
1) Anspruch entstanden? Ja, K und V haben einen wirksamen Kaufvertrag 
geschlossen. 
2) Anspruch untergegangen? Der Wagen ist zerstört. Daher ist es dem V 
unmöglich, den Wagen zu übereignen. Daher ist der Anspruch des K aus § 433 I 
1 gemäß § 275 I untergegangen. 
 
II. V könnte gegen K einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung aus § 433 II 
haben. 
1) Anspruch entstanden? Ja, K und V haben einen wirksamen Kaufvertrag 
geschlossen. 
2) Anspruch untergegangen? Der Schuldner V muss – wie oben festgestellt - 
wegen § 275 I nicht an K leisten. Also ist sein Anspruch auf die Gegenleistung 
gemäß § 326 I 1 untergegangen. Also kann er keine Kaufpreiszahlung von K 
fordern. 
 
Gemäß § 326 I 1 geht also der Anspruch des Verkäufers auf Kauf-
preiszahlung grds. unter, wenn er wegen Unmöglichkeit (§ 275) 
nicht leisten muss.  
 
Ausnahmsweise bleibt ihm der Anspruch jedoch in folgenden 
Fällen erhalten: 

• Der Käufer ist für die Unmöglichkeit allein oder weit über-
wiegend verantwortlich, § 326 II 1. 

• Die Sache war dem Käufer bereits übergeben, § 446 S. 1, 
d.h., der Käufer hat den Besitz (§ 854), aber noch nicht das 
Eigentum daran erlangt. 

• Der Käufer befand sich zum Zeitpunkt des Untergangs der 
Sache im Annahmeverzug, § 446 Satz 3. 

• Die Voraussetzungen eines Versendungskaufs liegen vor, 
§ 447 I. 

 
 
 
 
 
 
 



Beispiel 2: Wie Beispiel 1. Jedoch: Nicht Porschefahrer P, sondern der zufällig 
entgegenkommende K war für den Unfall allein verantwortlich. Kann V Kaufpreis-
zahlung gemäß § 433 II von K fordern? Zu prüfen ist: 
 
V könnte gegen K einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung aus § 433 II haben. 
1) Anspruch entstanden? Ja, K und V haben einen wirksamen Kaufvertrag 
geschlossen. 
2) Anspruch untergegangen? Ja, der Schuldner V muss – wie oben festgestellt 
- wegen § 275 I nicht an K leisten.  
Also ist sein Anspruch auf die Gegenleistung gemäß § 326 I 1 grds. unterge-
gangen. Ausnahmsweise bleibt der Anspruch auf Kaufpreiszahlung jedoch ge-
mäß § 326 II 1 bestehen, wenn K für die Unmöglichkeit allein verantwortlich war. 
Laut Sachverhalt war K für den Unfall allein verantwortlich. Also behält V den 
Anspruch auf die Gegenleistung. Folglich kann V von K Kaufpreiszahlung fordern. 
 
 

 


